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MA HSH-Direktor Fuchs kritisiert vorgesehene neue Rundfunkdefinition: 

„Rein technischer Ansatz greift zu kurz.“ 
 

Norderstedt, den 6. Juni 2008 – Der Direktor der MA HSH, Thomas Fuchs, hat die im Ent-
wurf des 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrags vorgesehene Definition des Rundfunkbeg-
riffs kritisiert. Anlässlich der vom Hans-Bredow-Institut, der Alcatel-Lucent Stiftung für 
Kommunikationsforschung und der MA HSH veranstalteten Tagung „Chancengleichheit für 
Content auf Netzwerken und Plattformen“ erklärte Fuchs am 4. Juni 2008 in Hamburg: „Ein 
rein technischer Ansatz für die Definition des Rundfunks greift zu kurz. Soweit die Unter-
scheidung zwischen Rundfunk und Telemedien – wie in der europäischen Richtlinie über 
audiovisuelle Mediendienste angelegt - nur noch davon abhängen soll, ob ein Angebot line-
ar oder non-linear verbreitet wird, bedeutet dies eine völlige Abkehr vom bisherigen deut-
schen Rundfunkbegriff, ein Thema, das in der aktuellen Debatte um den Funktionsauftrag 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks leider untergegangen zu sein scheint.“ Erforderlich 
sei, den Rundfunkbegriff auch inhaltlich zu bestimmen, wie es in Deutschland seit jeher 
gehandhabt wurde. „Rundfunk ist Medium und Faktor der öffentlichen und privaten Mei-
nungsbildung und hat ganz erheblichen Einfluss auf unsere Gesellschaft“, so Fuchs. Diese 
Meinungsbildungsrelevanz, die den Rundfunk unter allen elektronischen Medien ausmache 
und die Rechtfertigung für seine strengere Regulierung bilde, könne nicht allein nach der 
technischen Verbreitung bestimmt, sondern müsse mit inhaltlichen Kriterien ergänzt wer-
den. Anderenfalls, so Fuchs, stehe zu befürchten, dass sich im dualen Rundfunksystem der 
private Rundfunk zum reinen Wirtschaftsgut entwickelt und seinen Teil an der öffentlichen 
Aufgabe des Rundfunks nicht mehr leisten werde. Überdies könnte der rein technische An-
satz dazu führen, dass Telemedien, die bislang wegen fehlender Meinungsbildungsrelevanz 
aus gutem Grund nicht zum Rundfunk zählten, zukünftig allein wegen ihrer linearen 
Verbreitung Rundfunk wären und entsprechend reguliert werden müssten. Das sei kontra-
produktiv. Fuchs weiter: „Die neue konvergente Medienwelt braucht neue Formen der Re-
gulierung, so wenig wie möglich, soviel wie nötig. Möglicherweise wird ein moderner Rund-
funkbegriff enger als heute sein und auf den Kernbereich des Rundfunks beschränkt werden 
müssen, um die mit einer Rundfunkzulassung verbundenen Privilegien zu rechtfertigen, a-
ber auch in der digitalen Welt muss das, was danach noch Rundfunk ist, auch Rundfunk 
bleiben und wegen seines hohen Beeinflussungspotenzials anders reguliert werden als an-
dere Medien.“ Vor diesem Hintergrund appellierte Fuchs an die Ministerpräsidenten, die in 
der kommenden Woche über den 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag beraten wollen, die 
Rundfunkdefinition noch einmal nachzujustieren. 
 
Bei Fragen zu dieser Pressemeldung wenden Sie sich bitte an die Medienanstalt Hamburg / Schles-
wig-Holstein (MA HSH), Claudia Neumann, Telefon 040 / 36 90 05-20, 0175/3 20 62 39,  
E-Mail neumann@ma-hsh.de. Weitere Informationen über die MA HSH sind unter www.ma-hsh.de 
verfügbar. 
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